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Fahrkartensortiment�
Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH

Stand 01.01.2012

Stadtwerke Bamberg
Servicezentrum am ZOB
Mo -Fr 7.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 0951 77 4900

Fahrausweis Tarifzone Bamberg
EUR

Tarifzone 2
EUR

1)*

(in Klammern: Verkaufspreis am Fahrscheinautomaten)

Einzelfahrkarte

	 Erwachsener 1,60 -

 	 Kind (6-14 Jahre) / Hund / 0,80 - 2)*

Mehrfahrtenkarte

	 4-er Karte Erwachsener 4,80 (4,70) -

	 4-er Karte Kind (6-14 Jahre) / Hund / 2,70 (2,60) - 2)*

Tagesfahrkarte

	 TagesTicket Plus (1-6 Pers., max. 2 Erw.) 7,30 -    3)*

	 Bamberg Card 12,00 - 4)*

Monatsfahrkarte

	 Jedermann 40,00 (39,00) -    5)*

	 Bamberger Einkaufskarte 21,50 (20,50) 40,00 (39,00)    6)*

	 Schüler, Auszubildende, Studenten 31,50 -    7)*

 	 Familie 63,00 104,00 8)*

 Jahresfahrkarte (Abo-Monatskarte)
	 Jedermann 	 382,00	 mtl.	 31,82 -    5)*

	 Bamberger Einkaufskarte 	 210,00	 mtl.	 17,50 	 374,40	 mtl.	 31,20    6)*

	 Auszubildende und Studenten 	 332,00	 mtl.	 27,67 -    7)*

	 Familie 	 606,00	 mtl.	 50,50 	 998,40	 mtl.	 83,20 8)*

	 Jobticket Tarif Jedermann 	 336,00	 mtl.	 28,00 	 481,20	 mtl.	 40,10 10)*

 P+R Tarife (Parkkarte + Fahrkarte)
	 P+R Tageskarte Einzel  	 1,00	 +	 1,20 -    9)*

	 P+R Tageskarte Gruppe (max. 5 Pers.)  	 1,00	 +	 3,00 -    9)*

	 P+R Monatskarte  	 11,00	 +	 14,00 -    9)*

	 P+R Jahreskarte 	 108,00	 +	 132,80 - 9)*

	 Jobticket Tarif P+R 	 96,00	 +	 120,00 - 10)*

weitere Fahrausweise  
	 Wochenfahrkarte Schüler, Auszubildende, Studenten 9,10 - 7)*

	 Schuljahrkarte (01.09. - 31.07.) 	 305,00	 mtl.	 27,73 - 7)*

	 DB-Übergangsticket Monat 20,00 - 11)*

	 DB-Übergangsticket Jahr 	 192,00	 mtl.	 16,00 - 11)*

	 Semesterticket - - 12)*

Schwerbehinderte mit Freifahrtbescheinigung werden gemäß UnBefG kostenlos befördert.  � * Erläuterungen siehe Rückseite
Alle Angaben ohne Gewähr�  



Erläuterungen

1) 	 Für Fahrten, die ausschließlich im Bamberger Stadtgebiet stattfinden, gelten die Fahrkarten und Tarifbestim-
mungen der STVP (Tarifzone Bamberg). Für Fahrten, die nicht ausschließlich im Bamberger Stadtgebiet 
stattfinden, gelten die Fahrkarten und Tarifbestimmungen des VGN (hier nicht veröffentlicht). Zusätzlich gel-
ten für Fahrten zwischen Bamberg und einer Umlandgemeinde (von / nach Tarifzone Bamberg) die Fahrkar-
ten und Tarifbestimmungen der STVP (Zone 2). Folgende Umlandgemeinden werden von den Stadtbussen 
der Stadtwerke Bamberg bedient: Bischberg, Gundelsheim, Hallstadt, Memmelsdorf einschl. Schammels-
dorf, Stegaurach.

2)	 Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (= 15. Geburtstag) fahren zum ermäßigten Tarif. 
Die Beförderung von Kindern unter 6 Jahren ist frei, wenn der aufsichtsführende Fahrgast in Besitz eines 
gültigen Fahrausweises ist. 

3) 	 Das TagesTicket Plus berechtigt bis zu 6 Personen, davon höchstens 2 ab 18 Jahren, zu beliebig 
vielen Fahrten innerhalb des Geltungsbereiches. Der Fahrgast hat vor Fahrtantritt seinen Namen in das 
dafür vorgesehene Feld auf der Fahrkarte einzutragen.

4) 	 Die BambergCard berechtigt zu beliebig vielen Fahrten mit den Stadtbussen der Stadtwerke Bamberg 
innerhalb des auf der Karte angegebenen Gültigkeitszeitraumes (Ausstellungstag+ 2 Tage).

5) 	 Die Monats- bzw. Jahresfahrkarte Jedermann ist übertragbar. Sie gilt an allen Tagen ohne zeitliche 
Einschränkung. 

6) 	 Die Bamberger Einkaufskarte (Monats- bzw. Jahrestarif) ist übertragbar. Sie gilt Montag bis Freitag ab 
9.00 Uhr bis Betriebsende, am Wochenende, an Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester ganztags.

7) 	 Die Wochen-, Monats- bzw. Jahresfahrkarten Schüler, Auszubildende und Studenten (einschl. Schul-
jahrkarte) berechtigen entsprechende Personen zu beliebig viele Fahrten in der Tarifzone Bamberg. Ab 
dem vollendeten 15. Lebensjahr (= 15. Geburtstag) ist eine Bescheinigung der Lehrstätte zu erbringen. 
Der Wochen- und Monatstarif kann nur mit einer von der Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH 
ausgestellten Berechtigungskarte in Anspruch genommen werden.

8) 	 Die Monats- bzw. Jahresfahrkarten Familie gelten personenbezogen für Familien mit mindestens einem 
Kind, die zusammen in einer Wohnung leben (Nachweise erforderlich). Der Monatstarif kann nur mit einer 
von der Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH ausgestellten Berechtigungskarte in Anspruch 
genommen werden.

8) 	 Die P+R Fahrkarten gelten streckenbezogen für Fahrten zwischen dem genutzten P+R Platz und dem 
ZOB. Auf den übrigen Strecken des Liniennetzes sind Fahrten mit P+R Fahrkarten nicht gestattet.

	 Bei den übertragbaren P+R Monats- bzw. Jahrestarifen gilt: Park- und Fahrkarte können nur zusammen erworben 
werden. Die Kombination der Parkkarte mit anderen Fahrkarten gleicher Gültigkeitsdauer ist möglich.

10) 	Das Jobticket erhalten Firmen, Behörden, Verbände beim Bezug von mindestens 50 Jahresabonnements 
der Tarife Jahresfahrkarte Jedermann oder P+R Jahreskarte. Wiederverkäufer sind vom Erwerb des Job
tickets ausgeschlossen.

11) 	Die DB-Übergangstarife gelten in Verbindung mit einer gültigen Monats- oder Jahresfahrkarte der Deut-
schen Bahn AG zur Weiterfahrt mit den Bussen der STVP in der Tarifzone Bamberg. Der DB-Übergangstarif 
Jahr kann nur über die DB Vertrieb GmbH bezogen werden (Tel. 01805 088033).

12) 	Das Semesterticket gilt für Studenten der Universität Bamberg gemäß Vertrag zwischen der Stadtwerke 
Bamberg Verkehrs- und Park GmbH und dem Studentenwerk Würzburg. Als Fahrausweis gilt der 
Studentenausweis für das jeweilige Semester.  

	 Zeitraum Sommersemester: 01.04. – 30.09.� Zeitraum Wintersemester: 01.10. – 31.03.


